
Kriterien des Landtages für Zielabweichungs-
verfahren für Freiflächen-Photovoltaikanlagen  

 

Kategorie A - Kriterien, die obligatorisch erfüllt sein müssen: 

· Bebauungsplan/Aufstellungsbeschluss wird von der Gemeinde positiv 
bewertet 

· Einverständniserklärung des Landwirts liegt vor 
· Sitz der Betreiberfirma möglichst im Land 
· Bodenwertigkeit maximal 40 Bodenpunkte 
· nach Beendigung PV-Nutzung muss die Fläche wieder landwirtschaftlich 

genutzt werden können (bspw. soll eine PV-Nutzung nach Betriebsende in 
eine ackerbauliche Nutzung umgewandelt werden) 

· Absicherung von Kategorie A und B durch Maßnahmen im B-Plan sowie 
raumordnerischen Vertrag 

· Größe der einzelnen Freiflächen-PVA darf 150 ha (gesamte überplante 
Fläche, nicht PV-Modulfläche) nicht überschreiten 

 
Kategorie B – Auswahlkriterien 
          Punkte jeweils bis zu 

fortschrittliche Kommunal- und/oder Bürgerbeteiligung    20 

Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde       10 
gemeindlicher Nutzen über die Gewerbesteuereinnahmen hinaus   20 
interkommunale Kooperation        10 
regionale Wertschöpfung durch Freiflächen-PVA direkt gestärkt/gesichert  20 
(Firmenansiedlung Dritter, Arbeitsplatzschaffung)  
Investitionen in ländlichen Räume zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug  20 
(Kulturgüter, Tourismus, Mobilität, Beräumung/ Rückbau von Altlasten) 
Lage innerhalb Ländlicher Gestaltungsräume      10 
Fläche ökologisch nützlich (Puffer zu Naturschutzfläche / Wasserschutzfläche) 20 
Größe der FF-PVA über 100 ha        Minus 10 
durchschnittliche Bodenpunkte der überplanten Fläche zwischen 35 und 40* Minus 20 
Projekt fördert naturschutzfachliche Projekte      15 
geringe durchschnittliche Bodenpunkte bis 20      10 
Systemdienlichkeit der Energiewende 
- Nutzung von Wasserstoff         10 
- Einbeziehung in regionale Energiesysteme      20 
- Anderweitige innovative Ansätze und Konzepte     20 

  

Zielabweichungsverfahren sind möglich, wenn für ein Projekt die Gesamtpunktzahl 
von 100 erreicht wird. Mindestens sechs Kriterien der Kategorie B müssen erfüllt 
sein, wobei das Kriterium mit * (Bodenpunkte) nicht in die Aufsummierung der 
Kriterien einfließt. 

Obergrenze soll bei 5.000 Hektar liegen (in ganz M-V) 


